
Nahezu jeder, der mit
Kindern und Jugendlichen -
sei es ehrenamtlich oder

beruflich - zu tun hat, kennt die
Schlagwörter: „...mit einem Fuß im
Gefängnis!“  oder: „Was kann schon
groß passieren?“  
Die erste Aussage können wir getrost
vergessen. Wer als Jugendleiter sei-
nen gesunden Menschenverstand
einsetzt, die gesetzlichen Grenzen
kennt und sich pädägogisch
geschickt verhält, wird nicht so
schnell in eine verzwickte
Situation geraten. Auch wenn
der bereits abgedroschene
Spruch: „Auf hoher See und
vor Gericht befindet man sich
in Gottes Hand!“ immer noch
seine Berechtigung hat. Was
aber nicht nur für Rechts-
fragen zum Thema Aufsichts-
pflicht gilt. 
Wir wollen hier deshalb nicht
die gesamte Bandbreite der

Aufsichtspflicht abhandeln, sondern
uns an Hand von Fallbeispielen mit
der Abstraktheit dieser Materie
beschäftigen.
Zunächst müssen wir festhalten, dass
nur die Rechtsfolge einer Verletzung
der Aufsichtspflicht - also die Frage
der Haftung -  gesetzlich geregelt ist.
Der genaue Inhalt und der geforder-
te Umfang einer Aufsichtsführung
wurden bislang vom Gesetzgeber
nicht in den Gesetzestext eingearbei-

tet. Dies bleibt weiterhin den
Gerichten vorbehalten. 
Diese mangelnde Rechtssicherheit
führt bei vielen Jugend- und Übungs-
leitern zu einer massiven Verunsiche-
rung. Die Folge ist eine Abkehr der
Betroffenen von der Jugendarbeit
oder eine unverhältnismäßige Vor-
sicht bei der Beaufsichtigung. Keine
Angst! Nichts wird so heiß gegessen
wie es gekocht wird.
Jeder weiß, dass Aufsichtspflicht in

irgendeiner Form existiert. Aber, was
ist Aufsichtspflicht und wer muss
beaufsichtigt werden?
Der Aufsicht bedürfen Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren sowie

Personen, die wegen ihres gei-
stigen und/oder körperlichen
Zustandes der Aufsicht bzw.
Betreuung bedürfen. 
Aufsichtspflichtige Personen,
in unserem Fall zumeist
Jugend- und Übungsleíter,
haben dafür zu sorgen, dass
die ihnen anvertrauten Min-
derjährigen selbst nicht zu
Schaden kommen und auch
anderen keinen Schaden
zufügen. Sie müssen ständig

Keine Angst vor dem

Schreckgespenst Aufsichtspflicht

Hilfestellung des BTV-
Trainers Alexander
Weiser im LLZ München

Kaum ein Begriff wird so gefürchtet wie die
„Aufsichtspflicht“. Zu Recht oder Unrecht?  Oder
wird vielleicht Vieles auch nur missverstanden? 
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wissen, wo sich die ihnen
Anvertrauten befinden und was sie
gerade tun.
Wie aber ist der Fall geregelt, wenn
ein selbst noch Minderjähriger als
Jugendleiter oder Trainer andere
Minderjährige betreuen oder gar
beaufsichtigen soll? Ist das über-
haupt zulässig?
Fragen wir Rechtsanwalt Dr. Alfons
Hölzl: „Selbstverständlich ist das mög-
lich, aber nur mit
Einwilligung der Eltern
des jugendlichen
Betreuers. Haben die
Eltern wissentlich
Kenntnis vom Engage-
ment ihres Kindes und
schreiten nicht da-
gegen ein, darf man
von einer Einwilligung
der Eltern ausgehen.
Eine Zustimmung der
Eltern der Gruppen-
mitglieder ist nicht
erforderlich. Wichtig
ist, dass nur der Verein
einen minderjährigen Jugendleiter
mit der Wahrnehmung von
Aufgaben betrauen darf.“
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob
der minderjährige Jugend- bzw.
Übungsleiter selbst noch der
Aufsichtspflicht durch volljährige
Betreuer unterliegt.
„Dies würde wahrscheinlich zu eini-
gen Irritationen führen. Die Zustim-
mung der Eltern darf wohl so bewer-
tet werden, dass ihr Kind während
der Ausübung seiner Vereinstätigkeit
keiner Aufsicht mehr bedarf. Aber
Vorsicht! Beim Einsatz minderjähriger
Betreuer und Jugendleiter sollte, allei-

ne schon in Hinsicht auf eine straf-
rechtliche Verantwortlichkeit, auf ein
Mindestalter von 14 Jahren geachtet
werden.“ 
Auch ist ein gewisses Fingerspitzen-
gefühl in puncto Zuverlässigkeit,
Persönlichkeit und Auftreten eines
jugendlichen Betreuers erforderlich.
Aussagen von Gruppenmitgliedern
wie: „...unser Trainer hat
Stubenarrest!“ haben noch keinem

Verein gut zu Gesicht gestanden,
sind aber auch nicht aus der Luft
gegriffen.
Eine weitere, sehr oft gestellte Frage
bezieht sich auf Anfang und Ende
der Aufsichtspflicht während des nor-
malen Trainingsalltags.
Dr. Alfons Hölzl: „Man ist gut beraten,
Beginn und Ende des Trainings den
Eltern mitzuteilen und die Aufsichts-
pflicht auf einen  Zeitrahmen von ca.
15 Minuten vor bzw. nach dem
Training - in Abstimmung mit den
Eltern -  zu beschränken.“
Wird die Gruppenstunde oder das
Training nach dem offiziellen Ende an

einem anderen Ort fortgesetzt
(Besprechung etc.), verlängert sich
natürlich auch die Aufsichtspflicht.
Ein Diskussionspunkt besteht auch
ständig darüber, ob Kinder vorzeitig
nach Hause geschickt werden kön-
nen - sei es aus disziplinarischen
Gründen, das Training ausnahmswei-
se früher enden soll oder die Kinder
angeben, früher nach Hause gehen
zu wollen.

„Eltern die ihre Kinder
regelmäßig zum Training
bringen und auch wieder
abholen, wähnen diese in
sicherer Obhut.  In diesem
Fall müssen Jugendleiter
oder Betreuer so lange
warten, bis die Kinder
abgeholt werden.“
Anders sieht es bei
Kindern aus, die bereits
eigenständig ins Training
kommen. Ein Jugendleiter
braucht sich nach
Trainingsschluss nicht
darum zu kümmern, ob

und wie diese Kinder nach Hause
kommen. (Ausnahmen: besondere
Umstände wie Krankheit des Kindes
etc.)
Tipp: Ausführliche Informationen zum
Thema Aufsichtspflicht finden Sie
auch unter:  
www.familienhandbuch.de
Hier finden Sie einen von Dr. Alfons
Hölzl verfassten Beitrag mit dem Titel:
“Ich kann doch nicht überall sein!“
I
n der nächsten Ausgabe werden wir
uns mit dem Thema: Haftungsfragen
bei Vorsatz - grober Fahrlässigkeit
oder Fahrlässigkeit befassen.        uh
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Minderjähriger Übungs-
leiter während der Aus-

übung seiner Tätigkeit

Übungsleiter tragen im Umgang mit
Jugendlichen eine nicht zu unter-
schätzende Verantwortung



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


